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Bekanntmachung

Zu seiner 10. Sitzung tritt der Rat der Stadt Alsdorf

am Donnerstag, 02.02.2006, Beginn: 18.00 Uhr, 

im großen Sitzungssaal des Rathauses zusammen.

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:

Öffentliche Sitzung:

Punkt 1: Fragestunde für Einwohner der Stadt Alsdorf gemäß § 18 der
Geschäftsordnung

Punkt 2: Bericht der Verwaltung über die Durchführung der in der letzten Sitzung
des Rates der Stadt gefassten Beschlüsse und der noch nicht durch-
geführten Beschlüsse aus den vorangegangenen Sitzungen 

Punkt 3: Änderungen in der vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 12.10.2004
beschlossenen personellen Zusammensetzung seiner Ausschüsse und
der sonstigen Gremien (Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsräte,
Beiräte, Zweckverbandsversammlungen und deren Fachausschüsse
etc.);
hier: a) Hauptausschuss

b) Ausschuss für Gebäudewirtschaft

Punkt 4: Entsendung eines stellvertretenden Mitgliedes in den Seniorenbeirat;
hier: Caritasverband für die Regionen Aachen-Stadt und Aachen-

Land

Punkt 5: Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen
über die überörtliche Prüfung der Stadt Alsdorf im Januar/Februar 2005
vom 26.04.2005;
hier: Berichterstattung des Rechnungsprüfungsausschusses auf der

Grundlage des § 105 Abs. 5 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gem. Beschlüsse vom
06.09.2005 und 29.11.2005

Punkt 6: 7. Änderung der Satzung über die Unterhaltung und die Erhebung von
Gebühren für die Benutzung des Übergangswohnheimes der Stadt Als-
dorf, Herzogenrather Str. 100, für die vorläufige Unterbringung von aus-
ländischen Flüchtlingen vom 16.12.1996

Punkt 7: Sanierung und Attraktivierung des “Broichtalpark-Alsdorf”;
hier: Anträge der SPD-Ortsvereine Kellersberg und Ofden

Punkt 8: Bebauungsplan Nr. 190 - Siedlung Ofden -;
hier: a) Beschlussfassung über die vorgebrachten Anregungen

aus der zweiten öffentlichen Auslegung
b) Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 190 - Sied-

lung Ofden -
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Punkt 9: Durchführungspläne Gemeinde Hoengen;
hier: Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses von

a) Durchführungsplan Nr. 5, Aufstellungsbeschluss vom
23.06.1961 und den Satzungsbeschluss vom 29.03.1962

b) Durchführungsplan Nr. 7, Aufstellungsbeschluss vom
23.06.1961 und den Satzungsbeschluss vom 29.03.1962

c) Durchführungsplan Nr. 9, Aufstellungsbeschluss vom
23.06.1961 und den Satzungsbeschluss vom 29.03.1962

Punkt 10: Durchführungspläne Gemeinde Hoengen;
hier: Aufhebung des Aufste l lungsbesch lusses und des

Satzungsbeschlusses vom Durchführungsplan Nr. 4,
Aufstellungsbeschluss vom 17.02.1958 und den Satzungsbe-
schluss vom 16.01.1959

Punkt 11: Bebauungsplan Nr. 275 - Am alten Bahndamm -;
hier: Anordnung der Umlegung zur Einleitung des Umlegungsverfah-

rens

Punkt 12: Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG
für straßenbauliche Maßnahmen der Stadt Alsdorf

Punkt 13: Anfragen und Mitteilungen 

In nichtöffentlicher Sitzung befasst sich der Rat der Stadt mit dem Bericht der Ver-
waltung über die Durchführung gefasster Beschlüsse.

Alsdorf, den 18. Januar 2006

gez.: Klein
Bürgermeister
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Ö f f e n t l i c h e   B e k a n n t m a c h u n g

über die Widmung der Erschließungsmaßnahmen “Konrad-Zuse-Straße”,           
                 “Otto-Lilienthal-Straße” und “Mitsubishi-Straße”

Der Ausschuss für Stadtentwicklung hat in seiner Sitzung am 17.01.2006 folgenden
Beschluss gefasst:

“Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt, die Straßen “Konrad-Zuse-Straße”,
“Otto-Lilienthal-Straße” und “Mitsubishi-Straße”   gemäß § 6 Straßen- und Wegege-
setz des Landes Nordrhein-Westfalen - StrWG NRW - als Gemeindestraßen, Stra-
ßengruppe: Anliegerstraßen, dem öffentlichen Verkehr zu widmen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach öffentlicher Bekanntma-
chung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Nieder-
schrift bei dem Bürgermeister der Stadt Alsdorf, Fachgebiet 4.1 - Steuerung Bauin-
vestitionen -, Rathaus, Hubertusstraße 17, 5. Etage, Zimmer 504, 52477 Alsdorf,
einzulegen.
Falls die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten versäumt werden soll-
te, würde dessen Verschulden dem Widerspruchsberechtigten zugerechnet werden.
    
Alsdorf, den 18.01.2006
Stadt Alsdorf
Der Bürgermeister
In Vertretung:

Spille

Bekanntmachung

J a g d g e n o s s e n s c h a  f  t      H o e n g e n
Marktstr. 57, 52477 Alsdorf-Hoengen

In meiner Eigenschaft als Vorsitzender lade ich hiermit zur Jahreshauptversammlung
der Jagdgenossenschaft Hoengen am Donnerstag, dem 14.02.2006 um 20.00 Uhr in
die Gaststätte „Haus Aretz“, Hoengen, Kirchstr. 78, ein.
Jagdgenossen sind Eigentümer von Grundflächen, die zum Bereich der
Jagdgenossenschaft Hoengen gehören. Eigentümer von Grundflächen, auf denen
die Jagd nicht ausgeübt werden darf, z.B. befriedete Grundstücke, Hausgärten etc.,
gehören der Jagdgenossenschaft nicht an.

Tagesordnung:
1) Genehmigung der Niederschrift der letzten Versammlung
2) Kassenbericht
3) Auszahlung Jagdnutzungsentschädigung
4) Entlastung Vorstand, Geschäfts- u. Kassenführung
5) Schriftwechsel
6) Verschiedenes

Alsdorf, den 20.01.2006

gez. Hans-Josef Mertens
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